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 Beschluss       

 Wahl       

 Kenntnisnahme       

 
 

Vorlagen Nr.  40/012/2022 

öffentlich 
 
 

Fachbereich: Amt für Schule und Bildung 

Bearbeiter/in: Walther, Nicola  

Datum: 31.08.2022 

Az.: 40-3 

 

Beratungsfolge Termine Art der Entscheidung 
 
Kreisausschuss 
 

 
 19.09.2022 
 

 
Vorberatung 

 
Kreistag 
 

 
 29.09.2022 
 

 
Beschluss 

 
 

Schulentwicklungsplanung Berufskollegs 
- Erhöhung der Zügikeit des Bildungsganges "Fachklasse Anlagemechaniker- Sanitär- 
Heizungs,- und Klimatechnik" am Berufskolleg Neandertal von zwei auf drei Züge 

 
Finanzielle Auswirkung  ja  nein  noch nicht zu übersehen 
 

Personelle Auswirkung  ja  nein  noch nicht zu übersehen 
 

Organisatorische Auswirkung  ja  nein  noch nicht zu übersehen 
 

Auswirkung auf Kennzahlen  ja  nein  noch nicht zu übersehen 
 

Klimarelevanz  ja  nein  noch nicht zu übersehen 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreistag beschließt gem. § 81. Abs. 2 Schulgesetz NRW, mit Wirkung zum 01.08.2022, 
am Berufskolleg Neandertal, Koenneckestr. 25, 40822 Mettmann, Schulnummer 173551, den 
Teilzeitbildungsgang „Fachklassen des dualen Systems (Anlagenmechaniker; Sanitär- 
Heizungs- und Klimatechnik)“ gem. APO-BK Anlage A 1.1, zum Schuljahr 2022/2023 von 
zweizügig auf dreizügig zu erhöhen. 
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Anlass der Vorlage: 
 
Der Bildungsgang „Fachklasse Anlagemechaniker- Sanitär- Heizungs- und Klimatechnik“ ist 
bereits zweizügig am Berufskolleg Neandertal etabliert. Die Ausbildungszahlen im Bereich 
Sanitär, Heizungs,- und Klimatechnik waren bereits in den vorangegangenen Jahren kontinu-
ierlich auf hohem Niveau und werden es bedingt durch die aktuellen Entwicklungen in der 
Branche und den zunehmenden Fachkräftemangel auch bleiben. Im aktuellen Schuljahr sind 
die Anmeldungen bereits zum Schuljahresbeginn sprunghaft angestiegen und wurden fortlau-
fend mehr. 
Für die kommenden Schuljahre wird durch die Schulleitung weiterhin ein deutlicher Anstieg 
prognostiziert, welcher nachhaltig eine Dreizügigkeit sichert. 
 
Da die Anmeldezahlen für das Schuljahr 2022/2023 sprunghaft angestiegen sind, konnte eine 
frühere Beteiligung des Schulträgers und seiner politischen Gremien nicht erfolgen. 
 
Sachverhaltsdarstellung: 
 

1. Schulentwicklungsplanung 
 
Der Schulträger Kreis Mettmann hat unter dem Titel „Zukunftsplanung Berufskollegs“ eine 
Schulentwicklungsplanung für die Berufskollegs bis zum Jahr 2025 vorgenommen. Die Leit-
ziele zur Schulentwicklungsplanung wurden vom Kreistag am 14.10.2013 beschlossen. 
Die Zukunftsplanung der Berufskollegs hat für alle Berufskollegs Schwerpunkte als Profil zur 
Zukunftssicherung ausgeschärft. Am Berufskolleg Neandertal wurde das Innovationszentrum 
für Energieeffizienz und Gebäudetechnik durch Zentralisierung entsprechender Bildungsgän-
ge als strategisches Ziel formuliert. 
 
Der Bildungsgang „Fachklasse Anlagemechaniker- Sanitär- Heizungs- und Klimatechnik“ läuft 
sehr stabil zweizügig. 
Die Anmeldezahlen für das gerade begonnene Schuljahr sind weiter steigend, so dass eine 
Erweiterung auf eine Dreizügigkeit erforderlich wird. 
 
Bei der Erhöhung der Zügigkeit handelt es sich vor dem Hintergrund der Zukunftsplanung um 
eine konsequente Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung des Berufskollegs Neander-
tal 
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1. Ressourcen 
 

 
Zusätzliche Kosten für Lernmittel werden überschaubar bleiben, da die Schule bereits über 
eine gute Lernmittelversorgung in diesem Fachbereich verfügt. Zusätzliche Kosten für die 
Schülerbeförderung (Schokoticket) werden nicht anfallen, da die Auszubildenden nicht an-
spruchsberechtigt sind. Die personellen und räumlichen Ressourcen sind gegeben. 
 

2. Beteiligungsverfahren der Schulträger 
 
Da diese Notwendigkeit sich erst kurzfristig abbildet, konnte ein Beteiligungsverfahren der 
Träger öffentlicher Schulen und der Träger privater Ersatzschulen, sowie der Handwerks-
kammer und der Agentur für Arbeit noch nicht erfolgen. Dieses wird nun parallel durchgeführt. 
 

3. Genehmigung der oberen Schulaufsicht 
 
Die Bezirksregierung ist über die geplante Maßnahme bereits informiert. 
 
 

Finanzielle Auswirkungen  

 
Je Teilnehmer_in ist ein Mehraufwand für den Erwerb von Lernmitteln und den Erwerb von 
Arbeits- und Beschäftigungsmaterial zu rechnen. Diese Mehraufwendungen werden nach den 
geltenden Regelungen über die Finanzierung des Berufsschulwesens von den kreisangehöri-
gen Städten entsprechend der Schülerzahl erstattet (Mehrbelastung Berufskollegs). Zudem 
erhöht sich die Schul- und Bildungspauschale, die der Kreis zur Unterstützung kommunaler 
Aufgabenerfüllung im Schulbereich erhält. 
 
Die Pauschalen für Lernmittel und Arbeits- und Beschäftigungsmaterial basieren auf Anzahl 
der Schülerinnen und Schüler, so dass im Herbst nach Vorlage der amtlichen Schulstatistik 
- sofern erforderlich - Korrekturanpassungen im Rahmen der Nachtragshaushaltsberatungen 
erfolgen. 
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